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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Verfassungsfragen

Der Ständerat übernahm die Präambel der Bundesratsversion. Der Nationalrat
erweiterte diese Präambel auf Antrag seiner Kommission um zwei Punkte. Er fügte die
Erwähnung der Verantwortung gegenüber dem Schöpfer hinzu und übernahm die aus
der Version Muschg der gescheiterten Verfassungstotalrevision von 1977 stammende
Deklaration, «dass nur frei ist, wer seine Freiheit gebraucht, und dass die Stärke des
Volkes sich misst am Wohl der Schwachen». Die von der Linken beantragte Streichung
der Anrufung Gottes lehnte der Nationalrat jedoch mit 105:53 Stimmen ab. In der
Differenzbereinigung sprach sich der Ständerat gegen diese beiden Ergänzungen aus,
der Nationalrat hielt jedoch mit recht deutlicher Mehrheit gegen den Widerstand von
Freisinnigen und SVP-Abgeordneten daran fest. Die Einigungskonferenz übernahm
schliesslich die Version der grossen Kammer.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.01.1998
HANS HIRTER

Über die Parteigrenzen hinweg war man sich im Nationalrat einig, dass im Sinne der
Subsidiarität staatlichen Handelns in der Verfassung auch an die Selbstverantwortung
der Individuen gegenüber sich selbst und der Gesellschaft appelliert werden müsse.
Der Nationalrat nahm auf Antrag seiner Kommission bei den Allgemeinen
Bestimmungen einen neuen Artikel auf, der fordert, dass jede Person für sich selbst
Verantwortung wahrnimmt und nach Kräften zur Bewältigung der Aufgaben in
Gesellschaft und Staat beiträgt. Der Ständerat stimmte diesem Passus in der
Differenzbereinigung zu, strich aber die vom Nationalrat im gleichen Zusammenhang
beschlossene Formel, dass sich jede Person gemäss ihren Fähigkeiten und Neigungen
entwickeln können soll. Diese schlankere Version wurde zum definitiven
Verfassungstext.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.01.1998
HANS HIRTER

Beim Zweckartikel der Schweizerischen Eidgenossenschaft nahm der Nationalrat auf
Antrag seiner Kommission und gegen den Widerstand des Bundesrats sowie der SVP-
Fraktion und eines Teils der Freisinnigen auch noch den Passus auf, dass der Bund für
eine möglichst grosse Chancengleichheit unter den Bürgerinnen und Bürgern sorgt. Der
Ständerat lehnte diese Ergänzung mit denselben Argumenten ab wie der Bundesrat: es
handle sich dabei um einen unklaren Begriff, der nicht zu den Staatszwecken gehören
solle. Nachdem beide Räte in der Differenzbereinigung auf ihren Entscheiden beharrt
hatten, setzte sich an der Einigungskonferenz die Version des Nationalrats durch.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.01.1998
HANS HIRTER

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Bereits in der Vernehmlassung zur neuen Bundesverfassung war von bürgerlicher Seite
immer wieder verlangt worden, neben der Auflistung der Sozialziele in einem eigenen
Kapitel und der Übernahme ungeschriebenen Verfassungsrechts im Bereich der
minimalen Existenzsicherung müsse auch ein Artikel über die Pflichten des
Individuums gegenüber dem Staat aufgenommen werden. Nach mehrmaligem Hin und
Her zwischen den Kammern stimmte das Parlament schliesslich einem neuen Art. 6
(Individuelle und gesellschaftliche Verantwortung) zu, der besagt, dass jede Person für
sich selber Verantwortung wahrnimmt und nach ihren Kräften zur Bewältigung der
Aufgaben in Staat und Gesellschaft beiträgt. Der Nationalrat hatte diese Bestimmung
mit der Ergänzung versehen wollen, dass jede Person ihre Fähigkeiten nach ihren
Neigungen soll entfalten und entwickeln können. Angesichts der Opposition von
Ständerat und Bundesrat, welche dies als Ausdruck einer individualistischen
Grundhaltung erachteten, der man hier gerade entgegentreten möchte, verzichtet die
grosse Kammer schliesslich auf diesen Zusatz. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.11.1998
MARIANNE BENTELI

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 2



Soziale Gruppen

Soziale Gruppen

Im Zweckartikel (Art. 2) der neuen Bundesverfassung nahm der Nationalrat auf
Vorschlag seiner Kommission einen zusätzlichen Absatz an, der die Eidgenossenschaft
verpflichtet, für eine möglichst grosse Chancengleichheit unter den Bürgerinnen und
Bürgern zu sorgen. Der Ständerat, dem in erster Lesung kein entsprechender Vorschlag
vorgelegen hatte, lehnte einen Antrag Aeby (sp, FR), hier dem Nationalrat zu folgen
vorerst mit dem Argument ab, die Erwähnung der Chancengleichheit an so prominenter
Stelle würde unerfüllbare Erwartungen wecken. In der Folge beharrten beide Räte auf
ihrer Sicht der Dinge; erst in der Einigungskonferenz setzte sich dann die Version des
Nationalrates durch. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.1998
MARIANNE BENTELI

1) AB NR, 1998, S. 1751ff.; AB NR, 1998, S. 2358ff.; AB NR, 1998, S. 640ff.; AB NR, 1998, S. 913ff.; AB SR, 1998, S. 1099 ff.; AB SR,
1998, S. 21 ff.; AB SR, 1998, S. 48ff.; AB SR, 1998, S. 678ff.; AB SR, 1998, S. 690 ff.
2) AB NR, 1998, S. 1754 ff.; AB NR, 1998, S. 2361 f.; AB NR, 1998, S. 2598 ff.; AB NR, 1998, S. 629 ff.; AB SR, 1998, S. 1099 f.; AB
SR, 1998, S. 1339 f.; AB SR, 1998, S. 682 f.
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